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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Verkehr und Infrastruktur (vif)
Mobilität
Verkehrssicherheit

Standort
Strecke: K58
Länge: 40m

Gemeinde: Hitzkirch
Ortsbezeichnung: Schwarzenbachstrasse Mosen
Teilstrecke: Bahnübergang

Termin 17.04.2026 - 22.04.2026

Projekt
Projektnummer: 1168380
Auftraggeber: SBB AG
Projektbezeichnung: RME_HIK-BW_MO

Tätigkeit: Bahnbau

Verkehrsbehinderung: Fahrbahn
Ergänzung: Instandsetzung Bahnübergang Schwarzenbach. Sperrung

Bahnübergang. Umleitung signalisiert.

Beteiligte
Projektleitung: SBB, Ismael Jutzi, ismael.jutzi@sbb.ch, 079 102 49 02

Bauleitung: LBM, Adrian Loher, adrian.loher@rail.ch, 079 249 66 16

Unternehmung: Carlo Vanoli, Markus Sidler, markus.sidler@vanoli-ag.ch, 044 787 81
02

Bauführung: Carlo Vanoli, Karsten Ruffert, karsten.ruffert@vanoli-ag.ch, 079 512 36
07

Polier: Carlo Vanoli, Karsten Ruffert, karsten.ruffert@vanoli-ag.ch, 079 512 36
07

Pikett: Bauführung
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Lageplan

Freigabe durch vif:
Visum vif: FLM
Abnahmedatum: 09.04.2026
Status: Aktiv

Vorschriften und Richtlinien:
Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) verweist auf die geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen,
sowie auf die Verantwortung der ausführenden Bauunternehmung. Die Bauunternehmung sorgt während der
ganzen Dauer der Baustelle für eine einwandfreie Baustellensignalisation.
Die temporäre Signalisation und Abschrankung ist regelmässig, insbesondere bei Arbeitsbeginn, bei
geplanten Veränderungen und nach Arbeitsende durch die dafür verantwortliche Person zu kontrollieren.
Alle zur Verwendung gebrachten Signale müssen den gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen.
Die korrekten Formate und Durchmesser können der SSV entnommen werden.

Verweise:
Strassenverkehrsgesetz (SSVSVG) / Signalisationsverordnung (SSV) / Verkehrsregelnverordnung (VRV) / VSS-
Norm 40886

Bemerkungen:
Mit den Bauarbeiten vor Ort kann erst begonnen werden, wenn:

 die Baubewilligung erteilt ist (BAGE-Nr.) oder
 die Strassenaufbruchsbewilligung durch die zentras, Betrieb Kantonsstrassen vorliegt, und
 die Baustellenmeldung durch die Dienstelle vif angeordnet bzw. veröffentlicht wurde (E-Mail)
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Halbseitige Sperrung mit Infotafel und Verkehrsdienst

Sperrung, inkl. Verkehrsdienst

Zubringer gestattet

1 Informationstafel (7 Tage vor
Baubeginn aufstellen)

Infotafel (1Stk.):


